
Bundesschiedskommission Die Linke 

Beschluss, AZ:  BSchK/021/2012/B; LSchK/NDS/172013-A 

Öffentliche Sitzung der Bundesschiedskommission am 13.10.2013 

Protokoll der mündlichen Verhandlung 

Beschwerdeführer./. Beschwerdegegner      AZ: BSchK/21/2013/B 

Beginn der Verhandlung: 13.30 Uhr  Ende der Verhandlung: 15.20 Uhr 

Anwesende 8 Mitglieder der Kommission: 

Für die Beschwerdeführer-Seite erscheinen:    7 Genossinnen und Genossen 

Für die Beschwerdegegner-Seite erscheinen:    Beschwerdegegner mit Beistand 

Die Berichterstatterin führt in den Sach-und Streitstand ein. 

Die Schreiben vom Beschwerdegegner an den Versammlungsleiter vom 3. Mai 2013 
und an den Kreiswahlleiter vom 3. Mai 2013 wurden zur Akte gereicht. 

Die BSchK verkündete folgenden Beschluss:  

Die Beschwerde der Antragsteller wird zurück gewiesen.  

Der Beschwerdegegner bleibt Mitglied der Partei DIE LINKE. 

Der Beschluss ergeht mit 5 Ja - Stimmen, 3 Nein -Stimmen. 
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